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Zitat von BVerwG zum Anscheinsbeweis

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Anwendung des Beweises des ersten
Anscheins zum erleichterten Nachweis bestimmter Tatsachen im Verwaltungsprozess
sind in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geklärt. Hierfür müssen
zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen muss die nachzuweisende Tatsache auf
einen typischen Sachverhalt gestützt werden können, der aufgrund allgemeinen
Erfahrungswissens zu dem Schluss berechtigt, dass die Tatsache vorliegt. Zum anderen
dürfen keine tatsächlichen Umstände gegeben sein, die ein atypisches Geschehen im
Einzelfall ernsthaft möglich erscheinen lassen. Die Verwaltungsgerichte haben nach §
86 Abs. 1 VwGO von Amts wegen zu ermitteln, ob ein die Schlussfolgerung tragender
Sachverhalt und, wenn sie davon überzeugt sind, ob tatsächliche Anhaltspunkte für
eine vom Regelfall abweichende Erklärung vorliegen (stRspr; vgl. nur BVerwG, Urteil
vom 24. August 1999 - 8 C 24.98 - NVwZ-RR 2000, 256).“
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